
Art. 17 SchKG, Art. 265 ZPO, Superprovisorisches. Eine superprovisorische 
Anordnung ist auch im Bereich der betreibungsrechtlichen Beschwerde nicht 
anfechtbar. 
 

 (aus den Erwägungen des Obergerichts:) 

 (II)1.  Gegen Verfügungen eines Betreibungs- oder Konkursamts kann nach 

Art. 17 Abs. 1 SchKG bei der unteren Aufsichtsbehörde und gegen deren 

Entscheid hernach bei der oberen Aufsichtsbehörde Beschwerde geführt werden 

(Art. 18 SchKG). 

 Das Verfahren der Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen 

richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. Soweit das 

SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a 

Abs. 3 SchKG). Für den Kanton Zürich verweist § 18 EG SchKG (ZH) auf § 83 f. 

GOG (ZH) und dort weiter auf die ZPO ganz allgemein (§ 83 Abs. 3 GOG) sowie 

auf die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO (§ 84 GOG). Obere kantonale 

Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs ist das Obergericht (§ 17 

Abs. 1 EG SchKG). 

 2. Beim angefochtenen Entscheid der Vorinstanz handelt es sich 

(teilweise) um einen (prozessleitenden) Entscheid über superprovisorische 

Massnahmen. Das SchKG äussert sich im Rahmen der Beschwerde nach Art. 17 

ff. nicht zur Möglichkeit von Anträgen auf superprovisorische Massnahmen bzw. 

zur Anfechtung von Entscheiden über solche. Die bundesgerichtliche 

Rechtsprechung zu Art. 265 ZPO, die hier – wie bereits ausgeführt (via Art. 20a 

Abs. 3 SchKG und § 83 Abs. 3 GOG) – ebenfalls herangezogen werden kann, 

verneint die Anfechtbarkeit von Entscheiden über superprovisorische 

Massnahmen ganz grundsätzlich (vgl. u.a. BGE 137 III 417 E. 1.3 f.). Eine direkte 

Anfechtung sei gesetzlich nicht vorgesehen und es fehle an einem 

schutzwürdigen Interesse der beschwerdeführenden Partei.  

 Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was in vorliegender Konstellation 

ein Abweichen vom bundesgerichtlichen Grundsatz rechtfertigen würde. Auch ein 

schutzwürdiges Interesse wurde vom Beschwerdeführer weder dargetan noch ist 



es ersichtlich. Damit ist betreffend die Superprovisoria auf die Beschwerde an die 

Kammer nicht einzutreten. 
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